
Abschnitt I: Zuständige Behörde

I.1) Name und Adressen 1 (Bitte geben Sie alle für dieses Verfahren zuständigen Behörden an)

Offizielle Bezeichnung: Nationale Identifikationsnummer: 2

Postanschrift:

Ort: NUTS-Code: Postleitzahl: Land:

Kontaktstelle(n): Telefon:

E-Mail: Fax:

Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: (URL)
Adresse des Beschafferprofils: (URL)

I.2) Auftragsvergabe im Namen anderer zuständiger Behörden

⃞ Die zuständige Behörde beschafft im Auftrag anderer zuständiger Behörden.

I.3) Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt                 

◯ die oben genannten Kontaktstellen
◯ folgende Kontaktstelle: (weitere Anschrift angeben)

I.4) Art der zuständigen Behörde

◯ Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen

◯ Agentur / Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene

◯ Regional- oder Kommunalbehörde

◯ Agentur / Amt auf regionaler oder lokaler Ebene

◯ Einrichtung des öffentlichen Rechts

◯ Andere: 

Vorinformation für öffentliche Dienstleistungsaufträge
Standardformular für Bekanntmachungen gemäß Artikel 7.2 der Verordnung 1370/2007, die innerhalb eines Jahres vor dem Beginn des 
Ausschreibungsverfahrens oder der direkten Auftragsvergabe im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden 
müssen.

Die zuständigen Behörden können beschließen, diese Informationen nicht zu veröffentlichen, wenn der öffentliche Dienstleistungsauftrag eine jährliche 
öffentliche Personenverkehrsleistung von weniger als 50000 km aufweist.
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Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union

Infos und Online-Formulare: enotices.ted.europa.eu
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1 in beliebiger Anzahl wiederholen
2 falls zutreffend

Abschnitt II: Gegenstand

II.1) Umfang der Beschaffung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Referenznummer der Bekanntmachung: 2

II.1.2) CPV-Code Hauptteil:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    CPV-Code Zusatzteil: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Art des Auftrags   Dienstleistungen

Vom öffentlichen Verkehrswesen abgedeckte Bereiche

⃞ T-01 Eisenbahnverkehr

⃞ T-02 Binnenschifffahrtswege und Seeverkehr

⃞ T-03 U-Bahnverkehr

⃞ T-04 Straßenbahnverkehr

⃞ T-05 Busverkehr (innerstädtisch / regional) 

⃞ T-06 Reisebusverkehr (Fernverkehr)

⃞ T-07 Oberleitungsbusverkehr

⃞ T-08 Stadt- und Regionalbahnsysteme

⃞ T-99 Sonstige Beförderungsdienste

II.2) Beschreibung

II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)

CPV-Code Hauptteil:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    CPV-Code Zusatzteil: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Erfüllungsort

NUTS-Code: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Hauptort der Ausführung:

II.2.4) Beschreibung der Beschaffung:  
(Art und Menge der Dienstleistungen oder Angabe von Bedürfnissen und Anforderungen)

II.2.7) Voraussichtlicher Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrags

Beginn:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (TT/MM/JJJJ)

Laufzeit in Monaten:  [   ][   ]  oder  Laufzeit in Tagen:  [   ][   ][   ][   ]

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1) Verfahrensart

◯ Wettbewerbliches Ausschreibungsverfahren (Artikel 5 Absatz 3 der VO (EG) Nr. 1370/2007)

◯ Antrag auf Interessenbekundung – nur für den Schienenverkehr (Artikel 5 Absatz 3b der VO (EG) Nr. 1370/2007)

◯ Direktvergabe

◯ an einen internen Betreiber (Artikel 5 Absatz 2 der VO (EG) Nr. 1370/2007)

◯ eines kleinen Auftrags (Artikel 5 Absatz 4 der VO (EG) Nr. 1370/2007)

◯ eines kleinen Auftrags an ein kleines bzw. mittleres Unternehmen (Artikel 5 Absatz 4 der VO (EG) Nr. 1370/2007 Absatz 2)

◯ gerechtfertigt aufgrund der jeweiligen strukturellen und geografischen Merkmale des Marktes und des betreffenden Netzes – nur für 
den Schienenverkehr (Artikel 5 Absatz 4a der VO (EG) Nr. 1370/2007)

◯ Betreiber, der gleichzeitig die gesamte Eisenbahninfrastruktur, auf der die Dienstleistungen erbracht werden, oder den größten Teil 
davon verwaltet – nur für den Schienenverkehr (Artikel 5 Absatz 4b der VO (EG) Nr. 1370/2007)

◯ für Eisenbahnverkehr (Artikel 5 Absatz 6 der VO (EG) Nr. 1370/2007)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1) Zusätzliche Angaben: 

VI.4) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (TT/MM/JJJJ)


